
Relevante Gesetzestexte/Statuten:  

- § 26 BGB [Vertretungsmacht] 

Vorstand; Vertretung 
(1) Der Verein muss einen Vorstand haben. Der Vorstand kann aus mehreren 
Personen bestehen.  
(2) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich; er hat die 
Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Der Umfang seiner Vertretungsmacht kann 
durch die Satzung mit Wirkung gegen Dritte beschränkt werden.  

- Artikel 81 EGV [Kartell] 

(1) Mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten sind alle Vereinbarungen 
zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander 
abgestimmte Verhaltensweisen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu 
beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder 
Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder 
bewirken, insbesondere  
a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder Verkaufspreise oder 

sonstiger Geschäftsbedingungen; 
b) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der technischen 
Entwicklung oder der Investitionen;  
c) die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen; 
d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen 
gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden; 
e) die an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedingung, dass die Vertragspartner 
zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in 
Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen. 
(2) Die nach diesem Artikel verbotenen Vereinbarungen oder Beschlüsse sind 

nichtig. 
(3) Die Bestimmungen des Absatzes 1 können für nicht anwendbar erklärt werden auf 
- Vereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen zwischen Unternehmen, 
- Beschlüsse oder Gruppen von Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen, 
- aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen oder Gruppen von solchen, die unter 
angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur 
Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Förderung des 
technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen, ohne dass den beteiligten 
Unternehmen 
a) Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht 
unerlässlich sind, oder 
b) Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren 
den Wettbewerb auszuschalten. 

- § 16c.2 Satzung DFB [50+1] 

Eine Kapitalgesellschaft kann nur eine Lizenz für die Lizenzligen und damit die 

Mitgliedschaft im Ligaverband erwerben, wenn ein Verein mehrheitlich an ihr 
beteiligt ist, der über eine eigene Fußballabteilung verfügt und der im Zeitpunkt, in 
dem sie sich erstmals für eine Lizenz bewirbt, sportlich für die Teilnahme an einer 
Lizenzliga qualifiziert ist. Der Verein („Mutterverein“) ist an der Gesellschaft 

mehrheitlich beteiligt („Tochtergesellschaft“), wenn er über 50 % der 

Stimmenanteile zuzüglich mindestens eines weiteren Stimmenanteils in der 

Versammlung der Anteilseigner verfügt. Bei der Kommanditgesellschaft auf Aktien 

muss der Mutterverein oder eine von ihm zu 100 % beherrschte Tochter die Stellung 

des Komplementärs haben. In diesem Fall genügt ein Stimmenanteil des 

Muttervereins von weniger als 50 %, wenn auf andere Weise sichergestellt ist, dass 



er eine vergleichbare Stellung hat, wie ein an der Tochtergesellschaft mehrheitlich 

beteiligter Gesellschafter. Dies setzt insbesondere voraus, dass dem Komplementär 

die kraft Gesetzes eingeräumte Vertretungs- und Geschäftsführungsbefugnis 

uneingeschränkt zusteht.  
Lizenzvereine und Tochtergesellschaften dürfen weder unmittelbar noch mittelbar an 
anderen Tochtergesellschaften der Lizenzligen, der 3. Liga oder der Regionalliga 
beteiligt sein; dies gilt für die Mitglieder von Organen  der Tochtergesellschaften bzw. 
der Lizenzvereine mit Ausnahme des jeweiligen Muttervereins entsprechend. Als 
mittelbare Beteiligung der Tochtergesellschaft gilt auch die Beteiligung ihres 
Muttervereins an anderen Tochtergesellschaften. 
 Lizenzvereine und Tochtergesellschaften (Lizenznehmer), die Aufgaben der 
Vermarktung auf eine andere Gesellschaft (Vermarktungsgesellschaft) übertragen, 
müssen an dieser Vermarktungsgesellschaft dann mehrheitlich beteiligt sein, wenn 
diese selbst Verträge über die Vermarktung des Lizenznehmers im eigenen Namen 
oder im Namen des Lizenznehmers schließt. Dies gilt nicht, wenn sich aus der 
vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Lizenznehmer und der 
Vermarktungsgesellschaft ergibt, dass der Lizenznehmer den jeweiligen 
Vertragsabschlüssen im Bereich der Werbung, des Sponsorings, der Fernseh-, 
Hörfunk- und Online-Rechte sowie der Überlassung von Nutzungsrechten vorab 
zustimmen muss. Bei Tochtergesellschaften der Lizenzligen genügt auch eine 
mehrheitliche Beteiligung des Muttervereins an der Vermarktungsgesellschaft.  
Über Ausnahmen vom Erfordernis einer mehrheitlichen Beteiligung des 
Muttervereins nur in Fällen, in denen ein Wirtschaftsunternehmen seit mehr als 20 
Jahren vor dem 1.1.1999 den Fußballsport des Muttervereins ununterbrochen und 
erheblich gefördert hat, entscheidet das Präsidium des DFB auf Antrag des 
Ligaverbandes. Dies setzt voraus, dass das Wirtschaftsunternehmen in Zukunft den 
Amateurfußballsport in bisherigem Ausmaß weiter fördert sowie die Anteile an der 
Tochtergesellschaft nicht weiterveräußert bzw. nur an den Mutterverein kostenlos 
rückübereignet. Im Falle einer Weiterveräußerung entgegen dem satzungsrechtlichen 
Verbot bzw. der Weigerung zur kostenlosen Rückübereignung hat dies Lizenzentzug 
für die Tochtergesellschaft zur Folge.  
Mutterverein und Tochtergesellschaft können nicht gleichzeitig eine Lizenz besitzen. 

- § 4.10 Ligastatut DFL [Zusammensetzung AR] 

Für eine Kapitalgesellschaft gilt zusätzlich, dass ein Recht, Mitglieder in den 
Aufsichtsrat bzw. ein anderes Kontrollorgan zu entsenden („Entsenderecht“) nur dem 
Mutterverein eingeräumt werden darf. Der Mutterverein soll in dem Kontrollorgan 
der Kapitalgesellschaft mehrheitlich vertreten sein. 

- § 4.1 Ligastatut DFL [Sitz e.V. und Kapitalgesellschaft] 

[…] Für eine Kapitalgesellschaft gilt zusätzlich, dass ihr Sitz am Sitz des Vereins sein 
muss. Der Name der Kapitalgesellschaft muss den Namen des Vereins enthalten.  Die 
Aufnahme eines Firmennamens als Zusatz ist unzulässig. 

- § 8.1 Satzung Ligaverband [Erwerb Mitgliedschaft] 

Vereine der Lizenzligen und Kapitalgesellschaften mit den in sie  ausgegliederten 
Lizenzspielerabteilungen bzw. weiteren wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben erwerben 
die Mitgliedschaft im Ligaverband mit Erteilung der beantragten Lizenz durch den 
Ligaverband. 

- § 8.2 Satzung Ligaverband [50+1, entspricht DFB-Satzung] 

Eine Kapitalgesellschaft kann nur eine Lizenz für die Lizenzligen und damit die 

Mitgliedschaft im Ligaverband erwerben, wenn ein Verein mehrheitlich an ihr 
beteiligt ist, der über eine eigene Fußballabteilung verfügt, und der im Zeitpunkt, in 
dem sie sich erstmals für eine Lizenz bewirbt, sportlich für die Teilnahme an einer 



Lizenzliga qualifiziert ist.  
Der Verein („Mutterverein“) ist an der Gesellschaft mehrheitlich beteiligt 

(„Kapitalgesellschaft“), wenn er über 50 % der Stimmenanteile zuzüglich 

mindestens eines weiteren Stimmenanteils in der Versammlung der Anteilseigner 

verfügt. Bei der Kommanditgesellschaft auf Aktien muss der Mutterverein oder eine 

von ihm zu 100 % beherrschte Tochter die Stellung des Komplementärs haben. In 

diesem Fall genügt ein Stimmenanteil des Muttervereins von weniger als 50 %, 

wenn auf andere Weise sichergestellt ist, dass er eine vergleichbare Stellung hat wie 

ein an der Kapitalgesellschaft mehrheitlich beteiligter Gesellschafter. Dies setzt 

insbesondere voraus, dass dem Komplementär die kraft Gesetzes eingeräumte 

Vertretungs- und Geschäftsführungsbefugnis uneingeschränkt zusteht. 
Lizenzvereine und Kapitalgesellschaften dürfen weder unmittelbar noch mittelbar an 
anderen Kapitalgesellschaften der Lizenzligen beteiligt sein; dies gilt für die 
Mitglieder von Organen der Kapitalgesellschaften bzw. der Lizenzvereine mit 
Ausnahme des jeweiligen Muttervereins entsprechend. Als mittelbare Beteiligung der 
Kapitalgesellschaft gilt auch die Beteiligung ihres Muttervereins an anderen 
Kapitalgesellschaften.  
Lizenzvereine und Kapitalgesellschaften (Lizenznehmer), die Aufgaben der 
Vermarktung auf eine andere Gesellschaft (Vermarktungsgesellschaft) übertragen, 
müssen an dieser Vermarktungsgesellschaft dann mehrheitlich beteiligt sein, wenn 
diese selbst Verträge über die Vermarktung des Lizenznehmers im eigenen Namen 
oder im Namen des Lizenznehmers schließt. Dies gilt nicht, wenn sich aus der 
vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Lizenznehmer und der 
Vermarktungsgesellschaft ergibt, dass der Lizenznehmer den jeweiligen 
Vertragabschlüssen im Bereich der Werbung, insbesondere des Sponsorings, der 
Fernseh-, Hörfunk- und Online-Rechte sowie der Überlassung von Nutzungsrechten 
vorab zustimmen muss. Bei Kapitalgesellschaften der Lizenzligen genügt auch eine 
mehrheitliche Beteiligung des Muttervereins an der Vermarktungsgesellschaft. 
Über Ausnahmen vom Erfordernis einer mehrheitlichen Beteiligung des 
Muttervereins nur in Fällen, in denen ein Wirtschaftsunternehmen seit mehr als 20 
Jahren vor dem 1.1.1999 den Fußballsport des Muttervereins ununterbrochen und 
erheblich gefördert hat, entscheidet der Vorstand des Ligaverbandes. Dies setzt 
voraus, dass das Wirtschaftsunternehmen in Zukunft den Amateurfußballsport in 
bisherigem Ausmaß weiter fördert sowie die Anteile an der Kapitalgesellschaft nicht 
weiterveräußert bzw. nur an den Mutterverein kostenlos rückübereignet. Im Falle 
einer Weiterveräußerung entgegen dem satzungsrechtlichen Verbot bzw. der 
Weigerung zur kostenlosen Rückübereignung hat dies Lizenzentzug für die 
Kapitalgesellschaft zur Folge. 
Mutterverein und Kapitalgesellschaft können nicht gleichzeitig eine Lizenz besitzen. 

- GmbHG [Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung] 

http://bundesrecht.juris.de/gmbhg/ 
- AktG [Aktiengesetz] 

http://bundesrecht.juris.de/aktg/index.html 
HGB [Handelsgesetzbuch] 

http://bundesrecht.juris.de/hgb/index.html 
-  


